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1. Einleitung

1.1 Thematische Relevanz

„Kriege, Hungersnöte, Armut in der Heimat, skrupellose Schlepper und verriegelte Grenzen das Drama der Flüchtlinge setzt sich aus vielen Facetten zusammen. Die Frage, wer Schuld

hat am Tod so vieler Menschen und wer welchen Teil der Verantwortung trägt, ist nicht leicht

zu beantworten. In jedem Fall führt sie auch in die Hauptstädte Europas.“1 So kommentieren

Politikjournalisten des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ die gegenwärtige Debatte der

europäischen Flüchtlingsproblematik - eine gesellschaftspolitische Thematik, die aktuell in

der Bundesrepublik Deutschland und in Europa eine enorme soziale und politische Relevanz

hat.

Aktuelle Geschehnisse innerhalb des Bürgerdialogs in Rostock, wo vor laufender Kamera die

Bundeskanzlerin Angela Merkel von der jungen Reem, einer Sechstklässlerin aus einer

libanesischen Flüchtlingsfamilie, mit einem Flüchtlingsdrama konfrontiert wurde, sorgten in

den Social Media für Diskussionsbedarf.2

Dementsprechend ist zu registrieren, dass die Phrase „Weltpolitik im Klassenzimmer“3 kein

Novum im Schulalltag manifestiert, da die Asyl- und Flüchtlingsgeschichten nicht nur auf

politischer Ebene debattiert werden, sondern auch direkt im Klassenzimmer der Schülerinnen

und Schüler stattfinden. Begriffe wie Klimaflüchtlinge, Wirtschaftsflüchtlinge, Abschottung,

Asylant und Flüchtlingsdrama sind häufig auftauchende Medienbegriffe, welche eine

differenzierte Reflektion und ein adäquates Definitionsverständnis benötigen, um dem

„humboldtschen Bildungsideal“4 und dem „Beutelsbacher Konsens“5 in der politischen

Bildung der Schülerinnen und Schüler nachzukommen.

Diese wissenschaftliche Ausarbeitung fokussiert die Konzeption einer Unterrichtseinheit für

das Fach Politik und Wirtschaft mit dem Thema Flüchtlingspolitik. Hierbei wird versucht eine

Unterrichtskonzeption für eine 10. Klasse des Realschulzweigs zu entwerfen. Neben der



1



S. Gebauer, Matthias; Knaup, Horand; Müller, Peter; Popp, Maximilian; Schindler, Jörg; Schult, Christoph:

Angekündigte Katastrophe. In: Der Spiegel, Nr. 18 (2015), S. 19.

2

Vgl. Alexander, Robin: Auftritt in Rostock. Merkel – nicht emotional beschränkt, nur sprachlich, in: Die Welt.

16.07.2015. URL: http://www.welt.de/politik/deutschland/article144106520/Merkel-nicht-emotional-beschraenkt-nur-sprachlich.html (eingesehen am 22.07.2015).

3

Vgl. C. Setzwein, Erich: Flüchtlinge – Weltpolitik im Klassenzimmer, in: Süddeutsche Zeitung. 16. Februar

2015.

URL:http://www.sueddeutsche.de/muenchen/fuerstenfeldbruck/kommentar-weltpolitik-imklassenzimmer-1.2354383 (eingesehen am 23.07.2015).

4

Vgl. Dreyer, Sarah: Was ist ein Bildungsideal? Von Humboldt bis heute, in: Bildungsexperten Netzwerk, o. D.

URL: http://www.bildungsxperten.net/wissen/was-ist-ein-bildungsideal/ (eingesehen am 23.07.2015).

5

Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung: Beutelsbacher Konsens. 07.04.2011. URL: http://www.bpb.de/diebpb/51310/beutelsbacher-konsens (eingesehen am 23.07.2015).
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juristischen Klärung des Flüchtlings- und Asylrechts fokussiert sich diese Ausarbeitung an der

Flüchtlingsfamilie Niazi aus Afghanistan, welche als Exempel für unsere Unterrichtskonzeption agiert und dessen Flüchtlingsdetails präzise in der Konfliktanalyse untersucht

werden. Anschließend folgt die didaktische Konzeption, die eine Lernzielformulierung und

eine didaktische sowie methodische Reflektion impliziert.

Ziel dieser Hausarbeit ist primär eine politikwissenschaftliche adäquate Konzipierung einer

Unterrichtseinheit zur Thematik der europäischen Flüchtlingspolitik. Weiterhin konzentriert

sich der Fokus auch auf den Wissenserwerb, um fachwissenschaftliche und fundierte Kenntnisse zu erweitern. Letztendlich ist die europäische Flüchtlingspolitik nicht nur für die

Schülerinnen und Schüler von relevanter Bedeutung, vielmehr impliziert die Thematik eine

aktuell anhaltende Kontroverse, die auch uns zukünftige Lehrer betreffen.



1.2 Begriffsklärung und Definitionen: Genfer Flüchtlingskonvention

Bei dem ausgewählten Fallbeispiel geht es um die aktuelle politische und rechtliche

Problematik der Asyl und Menschenrechte in Deutschland und in Europa. Da vorliegend das

Flüchtlingsrecht im Fokus dieser Thematik steht, sind zunächst einige zentrale Begriffe,

Definitionen und Abgrenzungen zu klären. Dieses grundlegende Wissen ist dabei unbedingt

erforderlich, um ein Verständnis für die gesamte Materie zu erlangen und das materielle

Flüchtlingsrecht richtig einordnen zu können. Das allgemeine Ausländerrecht wird

nachfolgend nur vereinfacht dargestellt. Detailliertes Wissen, auf das es für die vorliegende

geplante Vermittlung an SuS nicht ankommt wird daher nicht behandelt. Allerdings empfiehlt

es sich für die Lehrkraft selbst, die jeweils im Bezug genannten Vorschriften der

einschlägigen Gesetzestexte direkt zu lesen, um sich einen gesamten umfangreichen Einblick

zu verschaffen und genügend Hintergrundwissen zu erlangen.

Zunächst erfolgen rechtliche Definitionen zu den verschiedenen Status, die eine Person in der

Bundesrepublik Deutschland erlangen kann. Ebenfalls werden verschiedene Aufenthaltstypen

dargestellt. Desweiteren erfolgt eine Bewertung des Grundgesetzes zum Asylrecht und der

Menschenwürde. Auch wird das rechtliche Verfahren eines Asylantrages geschildert.

Weiterhin werden der Bezug zum Europäischen Recht bzw. die europäische Asylpolitik und

den verschiedenen Verordnungen und Abkommen, wie die Genfer Flüchtlingskonvention und

die Drittstaaten (Dublin III) Verordnungen, hergestellt.
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Staatsrechtlicher Status…………………………………………………………………..........

Mit dem Begriff Status wird ein Bündel von Rechten und Pflichten definiert, die durch die

Verleihung des Status auf die betreffende Person übertragen werden.6 Das deutsche Recht

unterscheidet zwischenverschiedenen staatsrechtlichen Status die ein Mensch haben kann.

Deutscher Staatsbürger..………………………….. ………………. …………………. … .

Der umfassendste staatsrechtliche Status ist dabei die deutsche Staatsbürgerschaft selbst. Die

Voraussetzungen zur Erlangung dieser regelt das Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG). Danach

kann die deutsche Staatsangehörigkeit auf verschiedene Weise, wie z.B. durch Geburt oder

Einbürgerung erlangt werden.

EU Ausländer……………………………………………………-a…………………………...

Alle EU Ausländer die nicht Deutsche iSd. Art. 116 I GG sind, werden nach Art. 10 I AEUV

als sogenannte Unionsbürger bezeichnet. Folglich sind diese also Staatsangehörige eines

Mitgliedstaates in der EU. Alle EU Ausländer genießen weitgehende Freizügigkeit in der

gesamten Bundesrepublik Deutschland. Die Rechte der Unionsbürger richtet sich nach dem

europäischen Freizügigkeitsgesetz (FreizügG/EU).

Drittstaats-Ausländer

Alle Personen die weder Unionsbürger noch Deutsche iSv. Art. 116 I Grundgesetz (GG) sind,

jedoch eine Angehörige einer Staatsbürgerschaft eines anderen Staates außerhalb der

Europäischen Union sind, werden als Drittstaatsausländer bezeichnet. Die Rechtsverhältnisse

der Drittstaatsausländer sind grundsätzlich im Aufenthaltsgesetz geregelt.

Staatenlose

Staatenlos ist eine Person die keine Staatsangehörigkeit besitzt. Sie genießen im Allgemeinen

dieselbe rechtliche Stellung wie Ausländer. Diese erfolgt demnach auch aus dem

Aufenthaltsgesetz und dem Übereinkommen über die Rechtsstellung von Staatenloser vom

28.09.1954 (StlÜbk). Staatenlose erhalten gem. Art. 28 StlÜbk einen Reiseausweis.



Für alle Ausländer gelten besondere Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen. Die Einreisebestimmungen und das Recht auf eine Einreise und Aufenthalt von Ausländern in der BRD

werden im Aufenthaltsgesetz (AufenthG) und in den dazugehörigen Verordnungen, wie die

Aufenthaltsverordnung
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(AufenthV),



der



Beschäftigungsverordnung



(BeschV),



der



S. Tiedemann, Paul: Flüchtlingsrecht. Die materiellen und verfahrensrechtlichen Grundlagen. 2015, S. 15f.
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Verordnung zur Visumspflicht7, dem Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ)

kommen8 u.v.a. geregelt.

Grundsätzlich richten sich die allgemeinen Voraussetzungen gem. § 3 ff. AufenthG. Danach

besteht neben einer Passpflicht (§ 3 AufenthG) auch in der Regel das Erfordernis eines

Aufenthaltstitels gemäß § 4 AufenthG. Zudem muss gemäß § 5 AufenthG sichergestellt sein,

dass der Ausländer einen gesicherten Lebensunterhalt nachweisen kann und somit nicht auf

öffentliche Mittel angewiesen ist. Weiterhin muss seine Identität zweifelsfrei geklärt sein und

es darf kein Ausweisungsgrund gegen ihn vorliegen.

Daneben gibt es verschiedene Typen von Aufenthaltstiteln. Ein Visum, das generell immer

zur Einreise eines Ausländers und dessen Aufenthalts benötigt wird (mit Ausnahme

bestimmter Ausländergruppen die von der Visumspflicht befreit sind) wird von einer

deutschen Auslandsvertretung erteilt. Dabei gibt es zahlreiche verschiedene Arten, wie das

Schengen-Visum (§6 I Nr. 1 AufenthG) welches einen freizügigen 3 monatigen Aufenthalt in

den Schengen Staaten9 gewährleistet, das Flughafentransfervisum nach § 6 I Nr. 2 AufenthG,

welches nur zur Durchreise innerhalb der internationalen Transitzonen befähigt, oder aber

auch ein Nationales Visum gem. § 6 Abs. 3 AufenthG, welches erforderlich ist für einen

längeren Aufenthalt von 3 Monaten zum Zweck der Erwerbstätigkeit dient.

Neben einem Visum wird zudem eine Aufenthaltserlaubnis erforderlich. Diese wird von der

örtlich zuständigen Ausländerbehörde erteilt. Gemäß § 7 AufenthG handelt es sich dabei um

einen befristeten Aufenthaltstitel, sofern wiederum keine Ausnahme vorliegt, welcher zu

einem bestimmten Zweck (dieser muss im Gesetz aufgeführt sein) erteilt wird. Dabei

unterscheidet man zwischen verschiedenen Aufenthaltswecken wie einem Studium,

Schulbesuch oder Sprachkurs (§ 16 AufenthG) oder aber auch zum Zwecke der Forschung

(§20 AufenthG), einer unselbständigen Erwerbstätigkeit gem. §§ 18, 18a AufenthG oder einer

selbstständigen gem. § 21 AufenthG und dem Familiennachzug nach §§27 ff. Daneben gibt es

noch weitere Aufenthaltstitel zur Arbeitsplatzsuche (§18c AufenthG) sowie die sogenannte

Blaue Karte der EU für alle Drittstaatenausländer die zur Ausübung einer hochqualifizierten

Tätigkeit erteilt wird (§ 19a AufenthG). Desweiteren gibt es unbefristete Aufenthaltstitel, wie

7



Verordnung (EG) Nr. 539/2001 des Rates vom 15.03.2001 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren

Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenze im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der

Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumspflicht befreit sind.

8

Internationaler Schengener Abkommen vom 14.07.1985 zum Wegfall von Grenzkontrollen (Binnengrenzen)

innerhalb der EU und teilnehmenden Staaten.

9

Schengen Staaten aktuell: Die EU Staaten (außer UK, Irland, Zypern), sowie Island, Lichtenstein, Norwegen

und Schweiz. Die EU Staaten Bulgarien, Kroatien und Rumänien wenden die Schengen-Regeln bisher

vereinzelnd an. VO(EG) Nr.810/2009 v. 13.07.2009 (Abl: EU L 243 S.1).
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die Niederlassungserlaubnis gem. § 9 AufenthG und die Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG

gem. §9a AufenthG, welche unter den dort normierten Bestimmungen und Voraussetzungen

erteilt werden können. Anzumerken bleibt vor allem aber, dass auch Aufenthaltserlaubnisse

aus politischen, völkerrechtlichen und humanitären Gründen erteilt werden können (sog. defacto- Flüchtlinge)10. Dabei ist hier vor allem auf die Aufenthaltserlaubnis für 3 Jahre bei

Asyl-anerkennung gemäß §§25 I, 26 I AufenthG und auf die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft (s.u.) nach §§ 25 II, 26 I AufenthG zu verweisen.

Eine Aufenthaltsgestaltung gem. § 55 AsylVfG erhält derjenige der einen Asylantrag gestellt

hat. Dieser erhält dann eine Bescheinigung nach § 63 AsylVfG. Der Aufenthalt ist dem

Antragssteller demnach von Gesetzeswegen gestattet.

Eine Duldung gemäß § 60a AufenthG ist kein gültiges Aufenthaltsrecht, sondern nur eine

Aussetzung der Vollziehung einer Abschiebung. Sie wird immer dann erteilt, wenn eine

Abschiebung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht vollzogen werden kann und

gleichzeitig aber auch keine Aufenthaltserlaubnis gem. § 60a II AufenthG veranlasst wird.

Mit der Beendigung des Aufenthaltstitels nach § 51 AufenthG wird der Aufenthalt in der

Bundesrepublik Deutschland rechtswidrig und der Ausländer ist dann gemäß § 50 I AufenthG

zur sofortigen Ausreise verpflichtet. Ein Aufenthaltstitel kann aus verschiedenen Gründen wie

Ablauf der Geltungsdauer, Eintritt einer auflösenden Bedingung oder aber auch per

Rücknahme (§ 48 VwVfG), Widerruf (§ 52 AufenthG), der Ausweisung nach §§ 53 ff.

AufenthG, mit Bekanntgabe einer Abschiebungsanordnung gem. § 58a AufenthG oder der

Ausreise die aus einem nicht nur vorübergehenden Grund erfolgt, erlöschen.

Bei einer Ausweisung handelt es sich um eine Pflicht die Bundesrepublik Deutschland sofort

zu verlassen, obwohl der Ausländer einen gültigen Aufenthaltstitel besitzt oder aber

gesetzlich zum Aufenthalt berechtigt ist. Die Ausweisung wird von der zuständigen

Ausländerbehörde erteilt. Der rechtmäßige Aufenthalt erlischt damit sofort. Dabei ist

zwischen einer Regelausweisung nach § 54 AufenthG, die bei Leitung eines verbotenen

Vereines



oder



bei



Verdacht



auf



Unterstützung



des



Terrorismus



erfolgt,



der



Ermessungsausweisung gem. § 55 AufenthG, die bei einer sonstigen Beeinträchtigung der

öffentlichen Sicherheit und Ordnung erteilt wird und der zwingenden Ausweisung nach § 53

AufenhG, die bei schweren Straftaten verhängt wird, zu unterscheiden. Weiterhin gibt es

noch die Einreiseverweigerung welche an Grenze durch die Bundespolizei gemäß § 15 I

10



Vgl. Welte, Hans-Peter: Ausländerrecht. 2000. S. 34.
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AufenthG verbunden mit den darin enthaltenden Gründen, erteilt werden kann. Eine derartige

Zurückweisung kann dann veranlasst werden, wenn ein Ausländer an einem deutschen

Grenzübergang einreisen möchte. Er ist dann verpflichtet die deutsche Grenze in Richtung

Ausland



wieder



zu



verlassen.



Demnach



handelt



es



sich



bei



dieser



Art



von



Einreiseverweigerung um einen Verwaltungsakt. Ein Grund für eine solche Zurückweisung ist

beispielsweise der Verdacht der Bundespolizei, dass der geplante Aufenthalt dem angegeben

Zweck der mit dem Visum erteilt wurde nicht entspricht.

Wichtig ist hierbei, dass gemäß § 15 IV AufenthG kein Ausländer zurückgewiesen werden

darf, der einen vorherigen Asylantrag gestellt hat. Ihm ist der Aufenthalt in der

Bundesrepublik nach den Bestimmungen des Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) zunächst

gestattet. Jedoch ist eine Äußerung auf Asylbegehren an der Grenze gegenüber der

behördlichen Bundespolizei noch kein offizieller Asylantrag, allerdings reicht grds. die

Äußerung auf ein solches bereits für eine Gestattung auf Einreise und Aufenthalt.

Aber auch hier kann eine Person die ein solches Asylbegehren an der Grenze äußert

zurückgewiesen werden, nämlich dann wenn eine der drei Tatbestände aus § 18 II AsylVfG

vorliegen. Ein solcher liegt zum einen dann vor, wenn der Ausländer aus einem iSd. § 26a

AsylVfG sicheren Drittstaat einreisen möchte. Zum anderen auch dann, wenn Hinweise dafür

vorliegen, dass aufgrund der völkerrechtlichen Verträge und Rechtsvorschriften der EU ein

anderer Staat als Deutschland für das Asylverfahren als zuständig gilt. Der Punkt der

Zurückweisung bei einer möglichen Gefahr für die Allgemeinheit ausgehend von dem

Ausländer, weil dieser Aufgrund einer in der Bundesrepublik Deutschland begangenen

Straftat zu mehr als 3 Jahren rechtskräftigt verurteilt wurde, ist hingegen äußerst umstritten,

da dieser Punkt erhebliche völkerrechtliche und verfassungsrechtliche Zweifel aufwirft.

Festzuhalten bleibt demnach, dass das Asylgrundrecht nicht allein deshalb ausgeschlossen

werden kann, weil von dem Ausländer eine Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht.11

Eine Zurückschiebung wird gemäß § 57 AufenthG von der Zurückweisung an der Grenze

unterschieden und erfolgt dann, wenn der Ausländer illegal eingereist ist, d.h. also nicht über

einen offiziellen Grenzübergang eingereist ist und somit der Bundespolizei erst gar keine

Option gegeben hat, über eine legale Einreise zu entscheiden. Die Zurückschiebung ist mithin

also der Zwangsweise Vollzug des Verbotes einer Einreise in das Bundesgebiet.



11



S. Tiedemann, Flüchtlingsrecht. Die materiellen und verfahrensrechtlichen Grundlagen. 2015. S. 24.
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Wird ein Ausländer abgeschoben, ist dies hingeben der zwangsweise Vollzug der

Ausreisepflicht außerhalb oder innerhalb des grenznahen Bereiches. Somit kann eine

Abschiebung nur dann erfolgen wenn nicht schon eine Zurückschiebung in Betracht kommt

(§ 58 I AufenthG). Der Ausländer kann sich gemäß § 60 I, II AufentG auf ein

Abschiebungsverbot berufen. Infolgedessen überprüft das Bundesamt für Migration und

Flüchtlinge (BAMF) sodann, ob die Voraussetzungen der Flüchtlingseigenschaften oder des

subsidiären Schutzstatus vorliegen (zur Prüfung dieses Verfahrens s.u.). Während dieses

Verfahrens darf die Person nicht abgeschoben werden, da der Aufenthalt ab dem Zeitpunkt

der Berufung auf ein solches Abschiebungsverbot bis zur Feststellung ob dieses vorliegt, sich

aus § 55 AsylVfG ergibt. Ist eine Ausweisung oder Abschiebung erfolgt, hat dies gemäß § 11

AufenthG ein Einreise und Aufenthaltsverbot von i.d.R. bis zu 5 Jahren (nur in

Ausnahmefällen bei schwerwiegender Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung bzw.

schwerer Straftat darf dieser Zeitraum überschritten werden) in der Bundesrepublik zur Folge.

Die Bemessung der Frist beginnt dabei erst mit dem Zeitpunkt der Ausreise aus Deutschland.

Nachdem nun die elementaren Grundzüge des Ausländerrechts dargestellt wurden, ist im

nächsten Schritt erst einmal zu erläutern, wie die Flüchtlings- bzw. die Asylbewerbereigenschaften überhaupt definiert werden und welche Voraussetzungen für eine etwaige

vorliegen müssen.



2. Konfliktanalyse

2.1 Konfliktanalyse nach Giesecke: Flüchtlingsfamilie Niazi

Innerhalb dieser wissenschaftlichen Ausarbeitung konzentriert sich die Konfliktanalyse,

welche wir am Beispiel der Familie Niazi aus Afghanistan manifestieren, am kategorialen

Modell von Hermann Giesecke. Weshalb in dieser Konfliktanalyse Bezug zu Gieseckes

politikdidaktischer Vorgehensweise genommen wurde, lässt sich dahingehend Begründen,

dass Gieseckes Werk von 1965 „Didaktik der Politischen Bildung“12 bis heute noch in den

universitären Ebenen der politischen Pädagogik obligater Lerngegenstand ist und bis dato

auch für Diskurse in der Fach-wissenschaft sorgt.13 Zielsetzung Gieseckes ist die politische

Befähigung der Lernenden (SuS) zum Umgang mit einem politischen Konflikt – ganz im

Sinne der Kantischen Philosophie –, sodass durch eine sorgfältige, systematische und

12



Erste Veröffentlichung. Giesecke, Hermann: Didaktik der politischen Bildung. 1965. S.103-114.

Vgl.

Bundeszentrale

für

Politische

Bildung.

19.03.2015.

URL:

http://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/politische-bildung/193910/portraet-hermann-giesecke (eingesehen am

24.07.2015).

13
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